
ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2021.00419 vom
4. April 2022
ZH Sozialversicherungsgericht, 2022-04-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_sozialversicherungsgericht_IV.2021.00419

FR: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2021.00419 du 4 avril 2022

IT: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2021.00419 del 4 aprile 2022

Erwägungen

E. 1
9. April 2004 eine vom 1. November 2002 bis 3 1. März 2004 befristete ganze Rente samt
Kinderrente zu ( Urk. 6/29 und Urk. 6/33).

E. 1.1
Am 1. Januar 2022 sind die geänderten Bestimmungen des Bundesgesetzes über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG), der Verordnung über den
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV), des Bundesgesetzes über die
Invalidenversicherung (IVG) sowie der Verordnung über die Invaliden versicherung (IVV)
in Kraft getreten.

In zeitlicher Hinsicht sind – vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Rege lungen –
grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend, die bei Erfüllung des rechtlich zu
ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 146 V 364
E. 7.1, 144 V 210 E. 4.3.1, je mit Hinweisen). Da ferner das Sozialversicherungsgericht bei
der Beurteilung eines Falles in der Regel auf

den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung beziehungsweise des streitigen
Einspracheentscheids eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 144 V 210 E. 4.3.1, 132 V
215 E. 3.1.1, je mit Hinweisen), sind vorliegend die bis

31. Dezember 2021 gültig gewesenen Rechtsvorschriften anwendbar, die nach folgend auch
in dieser Fassung zitiert werden.

E. 1.2
Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder

teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Erwerbsunfähigkeit ist

der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesund heit
verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung ver bleibende ganze oder
teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden
ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurtei lung des Vorliegens
einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbs unfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn
sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).

E. 1.3
Bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 40 % besteht Anspruch auf eine Vier telsrente,
bei einem Invaliditätsgrad von mindestens 50 % auf eine halbe Rente, bei einem



Invaliditätsgrad von mindestens 60 % auf eine Dreiviertelsrente und bei einem
Invaliditätsgrad von mindestens 70 % auf eine ganze Rente ( Art. 28 Abs. 2 IVG).

E. 1.4
War eine Rente wegen eines zu geringen Invaliditätsgrades verweigert worden und ist die
Verwaltung auf eine Neuanmeldung eingetreten (Art. 87 Abs. 3 IVV), so ist im
Beschwerdeverfahren zu prüfen, ob im Sinne von Art. 17 ATSG eine für den
Rentenanspruch relevante Änderung des Invaliditätsgrades eingetreten ist (BGE 117 V 198
E. 3a mit Hinweis) .

E. 1.5
Ändert sich der Invaliditätsgrad eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von
Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, her abgesetzt oder
aufgehoben (Art. 17 Abs . 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche
Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen seit Zuspre chung der Rente, die geeignet ist,
den Invaliditätsgrad und damit den Renten anspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die
Rente bei einer wesentlichen Änderung des Gesundheitszustandes revidierbar. Weiter sind,
auch bei an sich gleich gebliebenem Gesundheitszustand, veränderte Auswirkungen auf den
Erwerbs- oder Aufgabe nbereich von Bedeutung (BGE 141 V 9 E. 2.3, 134 V

131 E. 3). Ferner kann ein Revisionsgrund unter Umständen auch in einer wesentlichen
Änderung hinsichtlich des für die Methodenwahl massgeblichen (hypothetisc hen)
Sachverhalts bestehen (BGE 144 I 28 E. 2.2, 130 V 343 E. 3.5, 117 V 198 E. 3b, je mit
Hinweisen). Hingegen ist die lediglich unterschiedliche Beurteilung eines im Wesentlichen
gleich gebliebenen Sachverhalts im revisions rechtlichen Kontext unbeachtlich (BGE
141 V 9 E. 2.3 mit Hinweisen). Weder eine im Vergleich zu früheren ärztlichen
Einschätzungen ungleich attestierte Arbeits unfähigkeit noch eine unterschiedliche
diagnostische Einordnung des geltend gemachten Leidens genügt somit per se, um auf
einen verbesserten oder verschlechterten Gesundheitszustand zu schliessen; notwendig ist
in diesem Zusammenhang vielmehr eine veränderte Befundlage (Urteil des Bundesgerichts
9C_135/2021 vom 27. April 2021 E. 2.1 mit Hinweisen).

Liegt in diesem Sinne ein Revisionsgrund vor, ist der Rentenanspruch in rechtli cher und
tatsächlicher Hinsicht umfassend («allseitig») zu prüfen, wobei keine Bindung an frühere
Beurteilungen besteht (BGE 141 V 9 E. 2.3; Urteil des Bun desgerichts 8C_144/2021 vom
27. Mai 2021 E. 2.3, je mit Hinweisen).

E. 1.6
Bei erwerbstätigen Versicherten ist der Invaliditätsgrad gemäss Art. 16 ATSG in
Verbindung mit Art. 28a Abs. 1 IVG aufgrund eines Einkommensvergleichs zu bestimmen.
Dazu wird das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person nach Eintritt der Invalidität
und nach Durchführung der medizinischen Behandlung und allfälliger
Eingliederungsmassnahmen durch eine ihr zumutbare Tätigkeit bei aus geglichener
Arbeitsmarktlage erzielen könnte (sog. Invalideneinkommen), in Bezie hung gesetzt zum
Erwerbseinkommen, das sie erzielen könnte, wenn sie nicht in valid geworden wäre (sog.
Valideneinkommen). Der Einkommensver gleich hat in der Regel in der Weise zu erfolgen,
dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmässig möglichst genau ermittelt
und einander gegen übergestellt werden, worauf sich aus der Einkommensdifferenz der
Invaliditäts grad bestimmen lässt (sog. allgemeine Methode des Einkommensvergleichs;



BGE 130 V

343 E. 3.4.2, 128 V 29 E. 1). 1.

E. 3
0. August

2018 meldete sich d ie V ersicherte, welche zwischenzeitlich von August 2008 bis August
2014 in einem Teilzeitpensum beim Schulamt Y.___ in der Betreuung gearbeitet hatte (
Urk. 6/50 Ziff. 5.4), unter Hinweis auf eine seit 1996 bestehende Polyarthritis und seit etwa
2007 bestehende Rücken beschwerden bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug
an (Urk. 6/50 Ziff. 6.1).

Die IV-Stelle klärte den medizinischen Sachverhalt ab

und veranlasste eine Haushaltsabklärung, über welche am 8. März 2019 Bericht erstattet
wurde ( Urk. 6/63). Mit Vorbescheid vom 2 3. April 2019 stellte die IV-Stelle die Ausrich
tung einer halben Rente ab 1. Februar 2019 in Aussicht ( Urk. 6/69). Nach am 2 1. Mai
2019 von de r Versicherten dagegen erhobene r Einsprache ( Urk. 6/76) nahm die IV-Stelle
weitere Abklärungen vor und veranlasste bei Dr. med. Z.___ , Facharzt für Rheumatologie
und für Allgemeine Innere Medizin, ein rheu matologisches Gutachten, welches am 5. Mai
2020 erstattet wurde ( Urk. 6/94). Zu der von der Versicherten am 2 4. Juni 2020
geäusserten Kritik ( Urk. 6/96) nahm Dr. Z.___ am 1 5. Juli 2020 Stellung ( Urk. 6/ 98).
Nach durchgeführtem Vorbe scheidverfahren ( Urk. 6/105; Urk. 6/106) sprach die IV-Stelle
der Versicherten mit Verfügung vom 2. Juni 2021 ab 1. Februar 2019 eine Viertelsrente zu (
Urk. 2). 2.

Die Versicherte erhob am 2 1. Juni 2021 Beschwerde gegen die Verfügung der IV Stelle
vom 2. Juni 2021 ( Urk. 2) und beantragte, diese sei aufzuheben und es sei ihr ab 1. Februar
2019 eine halbe Rente der Invalidenversicherung zuzu sprechen. Eventuell sei das
Verfahren an die IV-Stelle zurückzuweisen, mit der Verpflich tung, eine ergänzende
Stellungnahme von Dr. med. A.___ , Facharzt für Rheumatologie, betreffend die attestierte
Arbeitsfähigkeit von 20 % bis 30 % ein zuholen. Eventuell sei das Verfahren an die
IV-Stelle zur Durchfüh rung einer Haushaltsabklärung unter Berücksichtigung der
medizinischen Beur teilung von Dr. Z.___ vom 5. Mai 2020, in welcher eine mindestens
50%i ge Ein schränkung im Haushaltsbereich attestiert werde, zurückzuweisen ( Urk. 1 S.

1).

Mit Beschwerdeantwort vom 5. August 2021 beantragte die IV-Stelle, die Beschwerde sei
abzuweisen ( Urk. 5), was der Beschwerdeführerin am 1 2. August 2021 zur Kenntnis
gebracht wurde ( Urk. 7). Das Gericht zieht in Erwägung: 1.

E. 7
Gemäss dem in Art. 27 bis Abs. 2–4 IVV per 1. Januar 2018 eingeführten neuen
Berechnungsmodell für die Festlegung des Invaliditätsgrads von teilerwerbstäti gen
Versicherten nach der gemischten Methode (Art. 28a Abs. 3 IVG) werden der
Invaliditätsgrad in Bezug auf die Erwerbstätigkeit und der Invaliditätsgrad in Bezug auf die
Betätigung im Aufgabenbereich – weiterhin – summiert ( Art. 27 bis Abs. 2 IVV). Die
Berechnung des Invaliditätsgrads in Bezug auf die Erwerbstätig keit richtet sich nach Art.
16 ATSG, wobei das Erwerbseinkommen, das die versicherte Person durch die
Teilerwerbstätigkeit erzielen könnte, wenn sie nicht invalid geworden wäre, auf eine



Vollerwerbstätigkeit hochgerechnet wird (Art. 27 bis Abs. 3 lit. a IVV) und die prozentuale
Erwerbseinbusse anhand des Beschäf tigungsgrads, den die versicherte Person hätte, wenn
sie nicht invalid geworden wäre, gewichtet wird (Art. 27 bis Abs. 3 lit. b IVV). Für die
Berechnung des Invaliditätsgrads in Bezug auf die Betätigung im Aufgabenbereich wird der
prozentuale Anteil der Einschränkungen bei der Betätigung im Aufgabenbereich im
Vergleich zur Situation, wenn die versicherte Person nicht invalid geworden wäre, ermittelt.
Der Anteil wird anhand der Differenz zwischen dem Beschäfti gungsgrad nach Absatz
3 lit. b und einer Vollerwerbstätigkeit gewichtet ( Art. 27 bis

Abs. 4 IVV). 1.

E. 7.1
Hinsichtlich der Qua lifikation ist gestützt auf den beweiswertigen Haushalt
abklärungsbericht vom

8. März 201 9 (vorstehend E. 6) davon auszugeh en, dass die Beschwerdeführerin zum
Zeitpunkt des hypothetischen Rentenbeginns per 1. Februar 201 9 als zu 6 0 %
Erwerbstätige und zu 4 0 % im Haushalt Tätige zu qualifizieren ist (Urk. 6/63 Ziff. 2.6).

Entsprechend ist der Invaliditätsgrad in Anwendung der gemischten Methode

im

Sinne von Art. 28a Abs. 3 IVG zu bemessen ( vorstehend E. 1. 6 - 7 ). Ausgehend von der
vorgenommenen Qualifikation ist nachfolgend zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin den
Invaliditätsgrad der Beschwerdeführerin korrekt bemes sen hat. 7. 2

Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist für die Ermittlung des Validen
einkommens entscheidend, was die versicherte Person im Zeitpunkt des frühest möglichen
Rentenbeginns nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrschein lichkeit als Gesunde
tatsächlich verdient hätte. Dabei wird in der Regel am zuletzt erzielten, nötigenfalls der
Teuerung und der realen Einkommensentwicklung ange passten Verdienst angeknüpft, da
es empirischer Erfahrung entspricht, dass die bisherige Tätigkeit ohne Gesundheitsschaden
fortgesetzt worden wäre. Aus nahmen müssen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
erstellt sein (BGE 145 V 141 E. 5.2.1, 139 V 28 E. 3.3.2, 135 V 58 E. 3.1, 134 V 322
E. 4.1). 7 . 3

Die Beschwerdegegnerin ermittelte gestützt auf den Auszug aus dem individuel len Konto
(IK-Auszug; vgl. Urk. 6/66)

aus dem Durchschnitt des von der Beschwerdeführerin bei Y.___ mit ihrer
Betreuungstätigkeit ( Urk. 6/50 Ziff. 5.4) in den Jahren 2011 bis 2013 erzielten
Einkommens auf den Zeitpunkt des hypothetischen Rentenbeginns ein Valideneinkommen
von rund Fr. 43'888.- - in einem 60%-Pensum respektive von rund Fr. 73’146.--
aufgerechnet auf ein Vollzeitpensum ( Urk. 6/64, Urk. 6/102) . Dies blieb von der
Beschwerdeführerin unbestritten (vorstehend E. 2.2) und ist auch nicht zu beanstanden,
weshalb von diesem Wert auszugehen ist. 7 . 4

Für die Bestimmung des Invalideneinkommens können nach der Rechtsprechung
Tabellenlöhne gemäss den vom Bundesamt für Statistik periodisch herausge gebenen
Lohnstrukturerhebungen (LSE) herangezogen werden (BGE 139 V 592 E. 2.3, 135 V 297
E. 5.2, 129 V 472 E. 4.2.1). Dabei sind grundsätzlich die im Ver fügungszeitpunkt
aktuellsten veröffentlichten Tabellen der LSE zu verwenden (BGE 143 V 295 E. 4.1.3; zur



Verwendung der aktuellsten statistischen Daten bei Rentenrevisionen vgl. BGE 143 V 295
E. 4.2.2, 142 V 178 E. 2.5.8.1, 133 V 545 E. 7.1). Die Verwendung der Tabellenlöhne ist
subsidiär, das heisst deren Beizug erfolgt nur, wenn eine Ermittlung des
Invalideneinkommens aufgrund und nach Massgabe der konkreten Gegebenheiten des
Einzelfalles nicht möglich ist (vgl. BGE 142 V 178 E. 2.5.7, 139 V 592 E. 2.3, 135 V 297
E. 5.2; vgl. auch Meyer/

Reichmuth,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3. Auflage 2014, Rn 55 und 89 zu Art. 28a,
mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung). 7 . 5

Gemäss den Feststellungen im rheumatologischen Gutachten von Dr. Z.___ vom 5. Mai
2020

war der Beschwerdeführerin ab rentenrel e vante m Zeitraum ab 1. Februar 2019 eine
leidensadaptier te Tätigkeit im Umfang von 50 % zumutbar . Im Jahr 201 8 belief sich der
Medianlohn von Fr auen, Kompetenzniveau 1, gemäss LSE 201 8 auf Fr. 4‘3 7 1 .-- pro
Monat (LSE 201 8 , Tabelle TA1, Total, Frauen, Kom petenzniveau 1). Umgerechnet auf
die betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit von 41,7 Stunden (Betriebsübliche Arbeitszeit
nach Wirtschaftsabteilungen in Stunden pro Woche, Total; vgl. www. bfs.admin.ch,
Statistiken, Arbeit und Erwerb) und unter Berücksichtigung der Nominallohnentwicklung
von 1 % im Jahr 201 9 (vgl. Nominallohnindex, Frauen, 201 6 -201 9, Tabelle T1.2.15,
Total) resultiert bei dem noch möglichen 50 %-Pe nsum ein Invalideneinkommen von rund
Fr. 27’614 .-- im Jahr 201 9 ( Fr. 4'371.-- : 40 x 41.7 x 12 x

E. 8
Die Arbeitsunfähigkeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG entspricht der Ein busse an
funktionellem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf oder Aufgaben bereich (Art. 6
ATSG; BGE 130 V 97 E. 3.2). Bei der Bemessung der Invalidität von im Haushalt tätigen
Versicherten ist die Schadenminderungspflicht von erheb licher Relevanz. Nach der
Rechtsprechung ist dabei vom Grundsatz auszu gehen, dass einem Leistungsansprecher im
Rahmen der Schadenminderungs pflicht Massnahmen zuzumuten sind, die ein vernünftiger
Mensch in der gleichen Lage ergreifen würde, wenn er keinerlei Entschädigung zu erwarten
hätte. Für die im Haushalt tätigen Versicherten bedeutet dies, dass sie Verhaltensweisen zu
ent wickeln haben, welche die Auswirkungen der Behinderung im hauswirtschaftli chen
Bereich reduzieren und ihnen eine möglichst vollständige und unabhängige Erledigung der
Haushaltarbeiten ermöglichen. Kann die versicherte Person wegen ihrer Behinderung
gewisse Haushaltarbeiten nur noch mühsam und mit viel höherem Zeitaufwand erledigen,
so muss sie in erster Linie ihre Arbeit einteilen und in üblichem Umfang die Mithilfe von
Familienangehörigen in Anspruch nehmen. Ein invaliditätsbedingter Ausfall darf bei im
Haushalt tätigen Personen nur insoweit angenommen werden, als die Aufgaben, welche
nicht mehr erfüllt werden können, durch Drittpersonen gegen Entlöhnung oder durch
Angehörige verrichtet werden, denen dadurch nachgewiesenermassen eine Erwerbseinbusse
oder doch eine unverhältnismässige Belastung entsteht. Die im Rahmen der
Invaliditätsbemessung bei einer Hausfrau zu berücksichtigende Mithilfe von Fami
lienangehörigen geht daher weiter als die ohne Gesundheitsschädigung üblicherweise zu
erwartende Unterstützung. Geht es um die Mitarbeit von Fami lienangehörigen, ist danach
zu fragen, wie sich eine vernünftige Familiengemein schaft einrichten würde, wenn keine
Versicherungsleistungen zu erwarten wären. Dabei darf nach der Rechtsprechung unter dem



Titel der Schadenminderungs pflicht nicht etwa die Bewältigung der Haushalttätigkeit in
einzelnen Funktionen oder insgesamt auf die übrigen Familienmitglieder überwälzt werden
mit der Folge, dass gleichsam bei jeder festgestellten Einschränkung danach gefragt werden
müsste, ob sich ein Familienmitglied finden lässt, das allenfalls für eine ersatzweise
Ausführung der entsprechenden Teilfunktion in Frage kommt. Schliess lich vermag die
Tatsache, dass sich die der Rechtsprechung zugrunde liegenden, in Art. 159 Abs. 2 und 3
ZGB zwischen den Ehegatten und in Art. 272 ZGB zwischen Eltern und Kindern statuierten
Beistandspflichten nicht unmittel bar durchsetzen lassen (d.h. weder klagbar noch
vollstreckbar sind), sondern nur freiwillig erfüllt werden können, an der
Schadenminderungspflicht der im Haus halt beschäftigten Versicherten nichts zu ändern.
Denn wie auch im Erwerbs bereich darauf abzustellen ist, ob die verbleibende
Erwerbsfähigkeit auf einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt grundsätzlich verwertbar ist,
unabhängig davon, ob eine solche Anstellung rechtlich durchsetzbar ist, ist auch in Bezug
auf den Haus haltbereich davon auszugehen, was in der sozialen Realität üblich und
zumutbar ist, unabhängig davon, ob eine Mithilfe rechtlich durchsetzbar ist (BGE 133 V
504 E. 4.2 mit Hinweisen). 1.

E. 9
Die von einer qualifizierten Person durchgeführte Abklärung vor Ort (nach Mass gabe des
Art. 69 Abs. 2 IVV; vgl. auch Rz. 3081 ff. des Kreisschreibens über Invalidität und
Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung, KSIH, gültig ab 1. Januar 2015) stellt für
gewöhnlich die geeignete und genügende Vorkehr zur Bestimmung der gesundheitlichen
Einschränkung im Haushalt dar.

Hinsichtlich des Beweiswerts der entsprechenden Berichterstattung ist wesentlich, dass sie
durch eine qualifizierte Person erfolgt, die Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den medizinischen Diagnosen sich erge benden
Beeinträchtigungen und Behinderungen hat. Weiter sind die Angaben der versicherten
Person zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht
aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausi bel, begründet und angemessen
detailliert bezüglich der einzelnen Ein schränkun gen sein sowie in Übereinstimmung mit
den an Ort und Stelle erhobe nen Angaben stehen.

Diese Beweiswürdigungskriterien sind nicht nur für die im Abklärungsbericht enthaltenen
Angaben zu Art und Umfang der Behinderung im Haushalt mass gebend, sondern gelten
analog für jenen Teil eines Abklärungsberichts, der den mutmasslichen Umfang der
erwerblichen Tätigkeit von teilerwerbstätigen Versi cherten mit häuslichem
Aufgabenbereich im Gesundheitsfall betrifft (Urteil des Bundesgerichts I 236/06 vom
19. Juni 2006 E. 3.2 ).

Einer ärztlichen Fachperson, die sich zu den einzelnen Positionen der Haushalt führung
unter dem Gesichtswinkel der Zumutbarkeit zu äussern hat, bedarf es nur in
Ausnahmefällen, namentlich bei unglaubwürdigen Angaben der versicher ten Person, die
im Widerspruch zu den ärztlichen Befunden stehen. Zwar ist der Abklärungsbericht seiner
Natur nach in erster Linie auf die Ermittlung des Aus masses physisch bedingter
Beeinträchtigungen zugeschnitten, weshalb seine grundsätzliche Massgeblichkeit unter
Umständen Einschränkungen erfahren kann, wenn die versicherte Person an psychischen
Beschwerden leidet. Prinzipiell jedoch stellt er auch dann eine beweistaugliche Grundlage
dar, wenn es um die Bemessung einer psychisch bedingten Invalidität geht, das heisst wenn



die Beur teilung psychischer Erkrankungen im Vordergrund steht. Widersprechen sich die
Ergebnisse der Abklärung vor Ort und die fachmedizinischen Feststellungen zur Fähigkeit
der versicherten Person, ihre gewohnten Aufgaben zu erfüllen, ist aber in der Regel den
ärztlichen Stellungnahmen mehr Gewicht einzuräumen als dem Bericht über die
Haushaltsabklärung, weil es der Abklärungsperson regelmässig nur beschränkt möglich ist,
das Ausmass des psychischen Leidens und der damit verbundenen Einschränkungen zu
erkennen (zum Ganzen: Urteil des Bundes gerichts 8C_817/2013 vom 28. Mai 2014 E. 5.1).
1.

E. 10
x 0.5).

Ein leidensbedingter Abzug hiervon wurde von der Beschwerdeführerin zu Recht nicht
geltend gemacht, biete t doch weder ihr Alter noch die Notwendigkeit einer Teilzeittätigkeit
(vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_712/2012 vom 30. November 2012 E. 4.2.2 unter
Bezugnahme auf LSE 2008 und 2010 und 9C_72/2017 vom 19. Juli 2017 E. 4.3 unter
Bezugnahme auf LSE 2012 und 2014; vgl. Monatlicher Bruttolohn nach
Beschäftigungsgrad, beruflicher Stellung und Geschlecht, Bun desamt für Statistik, 2018,
T18) oder das allfällige Angewiesensein auf einen rücksichtsvollen Arbeitgeber (Urteil des
Bundesgerichts 9C_266/2017 vom 29. Mai 2018 E. 3.4.2; vgl. auch Urteil 9C_233/2018
vom 11. April 2019 E. 3.2 mit Hinweisen) einen Abzugsgrund. 7. 6

Ausgehend von dem auf ein 100 % - Pensum hochgerechneten Valideneinkommen

von Fr. 73’146.-- und dem noch erzielbaren Invalideneinkommen von Fr. 27’614.--
resultiert eine Einkommenseinbusse von Fr. 45'532.--, was einer Ein schränkung im
Erwerbsbereich von 62.25 %, beziehungsweise einem Teil invaliditätsgrad von rund 37 %
entspricht ( 0.6 x 62.25). Addiert mit dem Teil invaliditä tsgrad im Haushaltsbereich von
6.4 % ( 0.4 x 16; vorstehend E. 6.4 ) beläuft sich der Gesamtinvaliditätsgrad auf rund 4 3 %,
was ab 1. Februar 2019 Anspruc h auf eine Viertelsrente vermittelt. 7. 7

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin ab 1. Feb ruar 2019
Anspruch auf eine Viertelsrente hat.

Die angefochtenen Verfügungen (Urk. 2) erweisen sich demnach als korrekt, was zur
Abweisung der Beschwerde führt.

8.

Da es um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen geht, ist das
Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind unabhängig vom Streit wert festzulegen
(Art. 69 Abs. 1 bis IVG) und auf Fr. 8 00.-- anzusetzen. Entspre chend dem Ausg ang des
Verfahrens sind sie der unterliegenden Beschwerde führerin aufzuerlegen. Das Gericht
erkennt: 1.

Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.

Die Gerichtskosten von Fr. 800 .-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt. 3.

Zustellung gegen Empfangsschein an: - Rechtsanwältin Sonja Zumstein-Sala -
Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, IV-Stelle - Bundesamt für



Sozialversicherungen sowie an: - Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der
Rechtskraft) 4.

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht
Beschwerde eingereicht werden ( Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundes
gesetzes über das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht während folgender Zeiten still: vom
siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 1 5. Juli bis und mit 1
5. August sowie vom 1 8. Dezember bis und mit dem 2. Januar ( Art. 46 BGG).

Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern,
zuzustellen.

Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweis mittel
und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; der
angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen,
soweit die Partei sie in Händen hat ( Art. 42 BGG). Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich Die VorsitzendeDie Gerichtsschreiberin Grieder-MartensSchucan

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


